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Nutzungsvereinbarung KÜS-OptimaJ 
 

Zwischen 
 

der Kraftfahrzeug-Überwachungsorganisation freiberuflicher Kfz-Sachverständiger e.V., Zur KÜS 1, 66679 Losheim am 
See  

- im folgenden KÜS genannt - 
und 

 

dem Sachverständigenbüro  
dem Prüfingenieur  

 

- im folgenden Lizenznehmer genannt - 
 
wird nachfolgende Vereinbarung über die Nutzung der Informationsdatenbank KÜS-OptimaJ - Praktikerhandbuch für 
Sachverständige und Kfz-Werkstätten getroffen:  
 
 
1. Dem Lizenznehmer wird das Recht eingeräumt, die Informationsdatenbank KÜS-OptimaJ - 

Praktikerhandbuch für Sachverständige und Kfz-Werkstätten im vereinbarten Umfang zu nutzen. 
 

Für die eingeräumte Nutzungsmöglichkeit zahlt der Lizenznehmer an die KÜS eine monatliche Vergütung in Höhe 
von 9,90 € zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.  

 
2. Darüber hinaus wird nachfolgenden Untersuchungsstellen (Werkstätten, Autohäuser) die Nutzungsmöglichkeit 

eingeräumt: 
 

Firmenname Ansprechpartner KÜS Untersuchungsstellen  Nr. 

   
   
   
   
   

 
Für jede vorstehend aufgeführte Untersuchungsstelle zahlt der Lizenznehmer an die KÜS jeweils eine weitere 
monatliche Vergütung in Höhe von je 4,30 € zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.  

 
3. Die Vergütung nach Ziffern 1 und 2 ist jeweils zahlbar zum Ende des Monats.  
 

Der Lizenznehmer ermächtigt die KÜS, die monatlich zu erbringende Vergütung von folgendem Konto des 
Lizenznehmers zum Fälligkeitstermin einzuziehen:  
 

Kontoinhaber: Bankleitzahl:  
Bank: Konto-Nr:  

 
Die erste Rate wird erstmals fällig zum Monatsersten des auf den Abschluss dieser Nutzungsvereinbarung 
folgenden Monats.  

 
4. Die Nutzungsvereinbarung ist durch Lizenznehmer jederzeit zum Ende des jeweiligen Monats kündbar. 
 
5. Der Lizenznehmer verpflichtet sich, sämtliche ihm zugeteilten Zugangsdaten und Kennwörter geheimzuhalten und 

ausschließlich den in Ziffer 2 angeführten Untersuchungsstellen bekannt zu geben.  
 
6. Bei Verletzung vorstehender Pflichten ist die KÜS berechtigt, die Nutzungsvereinbarung außerordentlich zu 

kündigen und/oder Schadensersatz zu verlangen.  
 
7. Darüber hinaus gelten die über das Internetportal aufrufbaren allgemeinen Bedingungen zur Nutzung der 

Informationsdatenbank KÜS-OptimaJ Praktikerhandbuch für Sachverständige und Kfz-Werkstätten, 
insbesondere die dortigen Nutzungsbedingungen. 
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Firmenstempel / rechtsverbindliche Unterschrift 
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